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1. (1)Dem Antrag auf Verleihung oder Erstreckung der Verleihung der Staatsbürgerschaft sind folgende Urkunden

und Nachweise anzuschließen:

1. 1.gültiges Reisedokument (§ 2 Abs. 4 Z 4 und 5 FPG);

2. 2.Geburtsurkunde oder ein dieser gleichzuhaltendes Dokument;

3. 3.aktuelles Lichtbild des Antragstellers (von 3,5 x 4,5 cm bis 4,0 x 5,0 cm);

4. 4.erforderlichenfalls Heiratsurkunde, Urkunde über die Ehescheidung, Partnerschaftsurkunde, Urkunde

über die Auflösung der eingetragenen Partnerschaft, Nachweis über die Anerkennung oder gerichtliche

Feststellung der Vaterschaft, Urkunde über die Annahme an Kindesstatt, Nachweis oder Urkunde über das

Verwandtschaftsverhältnis, Sterbeurkunde, Nachweis über Namensänderung;

5. 5.erforderlichenfalls Nachweis des gesicherten Lebensunterhalts, insbesondere Lohnzettel,

Lohnbestätigungen, Dienstverträge, arbeitsrechtliche Vorverträge, Bestätigungen über Pensions-, Renten-

oder sonstige Versicherungsleistungen, Nachweis über den Bezug von Kinderbetreuungsgeld und Nachweis

eigenen Vermögens in ausreichender Höhe. Diese Nachweise sind für die gemäß § 10 Abs. 5 StbG geltend

gemachten Monate beizubringen. Beruft sich der Antragsteller auf Leistungen eines verpflichteten Dritten,

so ist jeweils ein Nachweis dieser Leistung durch den Dritten anzuschließen;

6. 6.In den Fällen des § 11a Abs. 2 Z 1 und 2 StbG ein Nachweis des Dienstverhältnisses und des Dienstortes

des österreichischen Staatsbürgers, insbesondere Dienstvertrag;

7. 7.In den Fällen des § 11a Abs. 6 Z 1 StbG ein Nachweis über Deutschkenntnisse zumindest auf dem B2-

Niveau des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GERS) in Form eines allgemein

anerkannten Sprachdiplomes oder Kurszeugnisses, insbesondere von folgenden Einrichtungen:

1. a)Österreichisches Sprachdiplom Deutsch;

2. b)Goethe-Institut e.V.;

3. c)Telc GmbH;

4. d)Österreichischer Integrationsfonds;

Jede Einrichtung hat in dem von ihr auszustellenden Sprachdiplom oder Kurszeugnis schriftlich zu

bestätigen, dass der betreffende Fremde über Kenntnisse der deutschen Sprache gemäß dem

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS) zumindest auf dem B2-Niveau verfügt;

8. 8.In den Fällen des § 11a Abs. 6 Z 2 StbG ein Nachweis über eine entsprechende Tätigkeit.

2. (2)Von der Vorlage von Urkunden und Nachweisen gemäß Abs. 1 Z 1, 2 und 4 kann abgesehen werden, wenn

deren Beschaffung nachweislich nicht möglich oder nicht zumutbar ist und jeweils die Identität des Antragstellers

anhand anderer unbedenklicher Dokumente festgestellt werden kann, wobei zur Beurteilung der

Unbedenklichkeit insbesondere Verfahren gemäß § 5 StbG herangezogen werden können.

3. (3)Im Fall des Antrages eines Kindes auf Verleihung oder Erstreckung der Verleihung der Staatsbürgerschaft

binnen sechs Monaten nach der Geburt entfällt, sofern das Kind noch nicht über ein gültiges Reisedokument

verfügt, das Erfordernis der Vorlage des gültigen Reisedokumentes gemäß Abs. 1 Z 1.

4. (4)Eine Pflicht zur Vorlage von Urkunden nach Abs. 1 besteht nicht, wenn die zu beweisenden Tatsachen oder

Rechtsverhältnisse durch Einsicht in das Zentrale Staatsbürgerschaftsregister (ZSR, § 56a StbG), oder in andere

den Behörden zur Verfügung stehende Register festgestellt werden können.
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